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Praktikumsanerkennung in den Studiengängen Soziologie 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Schreiben bestätige ich: 

 Im Diplomstudiengang Soziologie ist entsprechend der geltenden Prü-
fungsordnung ein mindestens dreimonatiges Pflichtpraktikum zu ab-
solvieren. Die Praktikumszeit kann in Ausnahmefällen in zwei Einzel-
praktika von mindestens einem Monat untergliedert werden. 

 Im Bachelorstudiengang ist entsprechend der geltenden Prüfungsord-
nung ein mindestens zweimonatiges Pflichtpraktikum zu absolvieren. 
Die Praktikumszeit kann in Ausnahmefällen in zwei Einzelpraktika von 
mindestens einem Monat untergliedert werden. 

 Ein Praktikum in Ihrem Unternehmen kann nach der Absolvierung der 
Praktikumszeit und nach dem Nachweis der Erfüllung der formellen 
Rahmenkriterien (Vorlage eines Praktikumsvertrages bzw. eines Zeug-
nisses sowie eines Praktikumsberichtes) als Pflichtpraktikum aner-
kannt werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Prof. Dr. Olaf Struck 

(Praktikumsbeauftragter der Fachgruppe Soziologie) 
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